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Umfrage betreffend den Ubersichtsplan
W. Gétsch

Résumé

La Commission du plan d’ensemble — un groupe de travail de la
Conférence des services cantonaux du cadastre — a organisé le
printemps dernier une enquéte auprés des cantons dans le but
d’obtenir des informations sur leur organisation pour I’établisse-
ment et la mise a jour du plan d’ensemble. On trouvera ci-des-
sous une analyse des réponses et une présentation de veeux et
des propositions cantonales limitées aux éléments essentiels pour
en dégager une information générale.

Die Kommission fiir Ubersichtsplanfragen — eine Arbeits-
gruppe der Konferenz der Kantonalen Vermessungsam-
ter — fiihrte im Friihling dieses Jahres bei den Kantonen
eine Umfrage durch, um vergleichbare Angaben iiber
Organisation, Erstellung und Nachfiihrung des Uber-
sichtsplanes zu erhalten. In den folgenden Ausfiihrun-
gen werden die Antworten auf die Fragen beurteilt und
Wiinsche oder Vorschldge der Kantone bekanntgege-
ben. Um einen abgerundeten Uberblick zu erhalten, ist
eine Beschrinkung auf die wesentlichen Punkte not-
wendig.

1. Organisatorische und technische Belange

Besteht im Kanton eine zentrale Planstelle?

Planstellen, welche Auskunft geben iiber vorhandene
Pldane, wo sie zu bestellen sind und nach welchen tech-
nischen Verfahren diese am zweckmassigsten erstellt
werden, bestehen heute erst in 9 Kantonen. Mit einer
Ausnahme unterstehen sie dem kantonalen Vermes-
sungsamt.

Die Einrichtung der Planstelle hat sich noch nicht richtig
durchgesetzt. Infolge Personalstopps in den Kantonen ist
die Verwirklichung heute schwieriger als friiher. Trotz-
dem sollten die kantonalen Vermessungsimter, zusam-
men mit andern beteiligten Stellen im Kanton, die
Schaffung einer zentralen Planstelle einleiten.

Besteht eine Ubersichtsplanstelle?

Die eidgendssischen Weisungen fiir die Vervielféltigung
und Nachfiihrung des Ubersichtsplanes bei Grundbuch-
vermessungen schreiben den Kantonen vor, bei ihren
Vermessungsamtern eine Ubersichtsplanstelle zu schaf-
fen. Praktisch alle Kantone haben eine solche Stelle ein-
gerichtet. Thre Hauptaufgaben sind die Erstellung, Auf-
bewahrung, Nachfiihrung und Vervielféltigung der Ori-
ginalpausen sowie die Abgabe von Kopien.

Auf Grund der gemeldeten Anzahl Personen, welche
sich ganz oder teilweise mit Ubersichtsplanarbeiten
befassen, muss angenommen werden, dass die Uber-
sichtsplanstellen sehr verschieden organisiert sind. Dabei
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spielen die Fliache des Kantons sowie der Unterschied
Stadt- und Landkanton eine wesentliche Rolle.

Planmassstab

Entsprechend der eidgendssischen Anleitung fiir die
Erstellung des Ubersichtsplanes und den Weisungen fiir
die Vervielfiltigung und Nachfilhrung ist der Uber-
sichtsplan in der Regel im Massstab 1:5000 oder
1:10 000 zu erstellen. Der Massstab richtet sich nach
dem Zweck des Planes sowie nach Grosse und Gestalt
des Kantons.

Die Erhebungen zeigen, dass iiber 83 % der Landes-
flaiche der Ubersichtsplan im Massstab 1:10 000, iiber
24 % im Massstab 1:5000, iiber 5 % im Massstab
1:2500 und iiber 1 % im Massstab 1:2000 erstellt ist.

9 Kantone verwenden Ubersichtspldne in verschiedenen
Massstaben. Der Kanton Schaffhausen z. B. hat sich fiir
die Massstdabe 1:2000 und 1:5000 entschieden. Der
Kanton Waadt graviert den Ubersichtsplan im Massstab
1:10 000 und erstellt davon Vergrosserungen 1:5000.
Im Kanton Ziirich wird der Ubersichtsplan im Massstab
1:2500 ausgefiihrt. Von dieser Grundlage werden durch
photographische Verkleinerung Ubersichtsplane 1:5000
und 1:10 000 abgegeben. Langjahrige Erfahrungen zei-
gen dort, dass in den Baugebieten Pline im Massstab
1:2500 und gemeindeweise Pldne 1:5000 am meisten
verlangt werden. 6 Kantone mit Stadtgebieten erstellen
ganz oder teilweise Ubersichtspldne in den Massstaben
1:2000-2500. Als Nachteil werden bei den grossmass-
stablichen Ubersichtspldnen die hohen Kosten der
Nachfiihrung genannt.

Die Antworten auf die Frage des zweckmissigsten
Massstabes zeigen deutlich die Tendenz zu grossern
Massstiaben. 10 Kantone mit Ubersichtspldnen 1:10 000
finden den Massstab 1:5000 zweckmadssiger. 3 Kantone
mit Ubersichtsplanen 1:5000 oder 1:10 000 befiirwor-
ten fiir Baugebiete die Massstdbe 1:2000 oder 1:2500.
Als Ausnahmefall beurteilt der Kanton Genf mit Uber-
sichtspldnen 1:2500 den Massstab 1:5000 als zweck-
massiger.

Planinhalt

Bei der Frage, ob der Ubersichtsplan den heutigen
Bediirfnissen geniigt, denkt man besonders an den Plan-
inhalt. Soll der Ubersichtsplan optimal genutzt werden
und auch als Planungsgrundlage dienen, so ist der
ordentliche Planinhalt mit weiteren Elementen zu
ergidnzen. Die Fragestellung erfolgte absichtlich detail-
liert, um das Vorhandene dem Notwendigen, Wiinsch-
baren und Unerwiinschten gegeniiberzustellen.

Die Erhebung zeigt, dass 9 Kantone die Parzellengren-
zen, vor allem in Baugebieten, im Ubersichtsplan eintra-
gen. 17 Kantone erachten diese Eintragung als notwen-
dig oder wiinschenswert. Die Parzellennummern werden
von 13 Kantonen befiirwortet. Das Bediirfnis nach Par-
zellengrenzen ist deutlich zu erkennen. Die Grenzen
konnen auch auf einer Deckpause zum Ubersichtsplan
dargestellt werden. 6 Kantone finden den Kostenauf-
wand dafiir zu gross.

Bei 18 Kantonen sind die Strassen und Wege im Uber-
sichtsplan als Signaturen eingezeichnet. 9 Kantone tra-

399



gen diese Elemente, vor allem in den Pldnen 1:5000 bis
1:2000, ganz oder teilweise massstéblich ein.
Strassennamen werden heute nur von 4 Stadtkantonen
in grossmassstébliche Ubersichtspldne aufgenommen. 4
weitere Kantone erachten diese Namen und wenn mog-

lich auch die Gebaudenummern im Ubersichtsplan als
notwendig oder wiinschbar.
Bei der Frage der Obstanlagen sind die Meinungen recht
unterschiedlich. 10 Kantone beurteilen deren Darstel-
lung als unerwiinscht.

Fragen betreffend den Ubersichtsplan

Zusammenstellung der Antworten

Mirz 1977
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2. Belange der Nachfiihrung

Nachfiihrungsmethode

Die vielen Fragen betreffend Nachfiihrungsmethoden
ermdglichen einen guten Uberblick iiber die heute ange-
wandten Verfahren. Die Antworten zeigen, dass keine
einheitliche Nachfiihrungsmethode besteht. Es werden
die verschiedensten Arbeitsweisen beniitzt. In der
Tabelle, die fiir Gebiete mit anerkannten oder proviso-
risch anerkannten Grundbuchvermessungen gilt, sind
nur die hiufig oder immer angewandten Methoden mit
Kreuzen bezeichnet.

Mit Abstand am hidufigsten werden die Methoden der
photomechanischen Verkleinerung der Vermessungs-
unterlagen sowie Sammelpausen, die in den Ubersichts-
plan-Massstab verkleinert werden, benutzt. Viele bevor-
zugen die erstgenannte Methode, weil die Filme gleich-
zeitig eine gute Sicherung der Grundbuchplédne bilden.
Die Verfahren werden auch in den eidgendssischen
Weisungen fiir die Vervielfiltigung und Nachfiihrung

des Ubersichtsplanes fiir vermessene Gebiete gefordert.
Gleichzeitig wird aber auch verlangt, dass Verdnderun-
gen der Topographie und der Kulturgrenzen, die nicht
durch die Parzellarvermessung erfasst werden, an Hand
von Feldbegehungen, Messtischaufnahmen und photo-
grammetrischen Auswertungen nachzutragen sind.
Erstaunt stellt man hier fest, dass nur 3 bis 4 Kantone
héufig Flugbilder auswerten und dass nur 6 Kantone in
der Regel systematische Uberpriifungen im Feld durch-
filhren. In vielen Fillen erfolgt die Nachfiihrung der
Ubersichtspldane somit gar nicht vollstandig.

Von den wenigsten Kantonen werden fiir Nachfiihrungs-
arbeiten hdufig tachymetrische Aufnahmen oder Auf-
nahmen mit dem Bussolentheodolit und Messtisch ver-
wendet.

Ein einziger Kanton beniitzt vielfach ‘den numerischen
Kataster, verbunden mit automatischer Zeichnung, fiir
die direkte Nachfiihrung des Ubersichtsplanes.

Fiir Gebiete mit nicht anerkannten Vermessungen gelten
ganz @dhnliche Feststellungen. Sofern ausser den Uber-

Nachfiihrungsmethode

Anerkannte und provisorisch anerkannte Grundbuchvermessung
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Welche Methoden werden hiu-
fig oder immer angewandt?

Verkleinerung der Unterlagen
mit Pantograph

direkt mit optischen Geriten X x

photomechanisch

(z.B. Mikrofilm, Archivfilm) x | x X
Sammelpausen (Kt. BE) X x | x| x

Vergrosserung der Unterlagen:
direkt mit optischen Geriten
photomechanisch
(z.B. Mikrofilm, Archivfilm) x x | x

Direktes Ubertragen, wenn
Grundbuchplan im gleichen
Massstab X | x| % x | x

Tachymetrische Aufnahme x
Aufnahme mit Bussolentheodolit
Aufnahme mit Messtisch
Auswertung von Flugbildern

derL+T %
Auswertung von andern Flug-
bildern X

Systematische Uberpriifung im
Feld (Wegklassierung, Kultur-
grenzen, Gebdude usw.) x
Weitere Methoden:
Automatischer Auftrag im
numerischen Kataster

X X X X X
X
X X X X X X X
X X X X
X X
X X X X
X X
X
X X X
X X
X X X X X
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Wer besorgt die Nach-
fiithrungsarbeiten?

Angaben in %

Ubersichtsplanstelle des Kantons 40| 25| 90 100

Privater Kartograph 50 70 50| 95 40
Privater Photogrammeter 5| 5 50 100| 100|
Nachfiihrungsgeometer 5 5 3 60

W

95 100| 10100 5| 10| 30| 50| 25| 10| 10{100

10 40| 25| 70| 90

Welche Plangrundlage wird
nachgefiihrt?

Angaben in %
Korrektostat-Aluminiumfolie
(L+T) 5

Originalpause 70| 95 (100|100 (100(100|100{100 {100

Provisorische Ubersichtsplan-
pause, ohne Schriften 30

Originalgravur auf Glas oder
Transparentfolien

Neugravieren von Teilgebieten X

10 5
70| 80 100 | 83 |100(100|100{100{ 100| 40 100 25/ 100|100

20 20 17 60| 20

80 100{ 70
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sichtspldnen keine andern Grundlagen vorhanden sind,
wire die Nachfiihrung mit Luftbildern am zweckmis-
sigsten. Nur 3 Kantone verwenden aber in solchen
Gebieten Luftbilder und nur ein Kanton fiihrt dort
systematische Feldiiberpriifungen durch. Die Vermutung
liegt nahe, dass in diesen Gebieten wenig nachgefiihrt
wird und dass die Kantone eine wirtschaftlichere
Losung der Nachfithrung abwarten. Diese sehen sie in
der besseren Verwertung von Luftbildern. Die Uber-
sichtsplanstelle sollte iiber alle Luftaufnahmen vom
Kantonsgebiet orientiert sein, um diese wenn mdglich
fiir Nachfiihrungszwecke zu beniitzen. Bei Verwendung
der Luftbilder der Eidgendssischen Landestopographie
werden die Nachfiihrungsperioden von 6 Jahren fiir
intensiv bewirtschaftete Gebiete als zu lang beurteilt.
Die Aufnahmen stehen dem Kanton erst nach 2 bis 3
Jahren zur Verfiigung. Die Frage wird aufgeworfen, ob
nicht etwas tiefer geflogen werden konnte, um eine ge-
nauere Auswertung im Massstab 1:5000 zu ermdoglichen.
Es wird auch vorgeschlagen, dass sie ihre Luftbilder im
Massstab 1:10 000 auswertet und fiir die Nachfiihrung
der Landeskarte anschliessend in den Massstab 1:25 000
verkleinert. Mindestens konnten topographische Ver-
dnderungen und Kulturgrenzen, welche nicht durch die
Parzellarvermessung erfasst werden, in Verbindung mit
der Nachfiihrung der Landeskarten fiir die Kantone,
ausgewertet werden.

Wer besorgt die Nachfiihrungsarbeiten?

Die Erstellung und Nachfiihrung der Originalpausen des
Ubersichtsplanes sind entsprechend den eidgendssischen
Weisungen Aufgabe der Kantone. Diese Aufgabe kann

Jansen AG
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an Dritte iibertragen werden. Die Erhebung zeigt, dass
die Nachfiihrungsarbeiten weitaus zum grossten Teil,
niamlich in 19 Kantonen, durch private Spezialisten aus-
gefiihrt werden. 14 Kantone setzen, neben der kantona-
len Ubersichtsplanstelle, private Kartographen und 10
bis 11 Kantone private Photogrammeter und Nachfiih-
rungsgeometer ein. Von verschiedenen Kantonen wird
darauf hingewiesen, dass den Nachfiihrungsgeometern
in der Regel das fiir diese Arbeiten spezialisierte Perso-
nal fehlt.

Anzustreben wiren Nachfiithrungsstellen fiir den Uber-
sichtsplan, welche iiber geeignetes Personal und die not-
wendigen Geridte verfiigen. Diese Stellen konnten bei der
Eidgenossischen Landestopographie oder privaten
Biiros, fiir einen oder mehrere Kantone zusammen, ein-
gerichtet werden. Damit wire die periodische und ein-
heitliche Nachfiihrung des Ubersichtsplanes sicherge-
stellt.

Welche Plangrundlage wird nachgefiihrt?

Diese Frage ist recht einheitlich beantwortet worden.
Die Korrektostatfolien der Eidgendssischen Landesto-
pographie werden nicht mehr nachgefiihrt, weil vermut-
lich davon in allen Kantonen provisorische Pausen
bestehen. 21 Kantone fiihren die Originalpause und 4
Kantone die Originalgravur auf Glas oder Transparent-
folien nach. Wo diese Unterlagen fehlen, wird eine pro-
visorische Ubersichtsplanpause nachgefiihrt. Nur 3
Kantone melden das Neugravieren von Teilgebieten.

Adresse des Verfassers:
W. Gotsch, Kantonsgeometer, 4500 Solothurn

Ein Gesprach mit
unseren Kunststoff-
Fachleuten

lohnt sich!

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 12-77



	Umfrage betreffend den Übersichtsplan

